
07.11.2016 

Beschlusse der 22. Sitzung des 58. Studierendenparlaments
1. Antrag auf Durchführung einer Urabstimmung nach §31 I S.2 Nr. 1 Satzung

[Dieser Beschluss wurde nach §23 Abs. 3 der Satzung vom AStA- Vorsitz aus 
rechtlichen bedenken bemängelt.]



2. Finanzantrag Münsteraner Hörsaal Salm





Folgenden Änderungen wurden zu diesem Antrag beschlossen:

Gage für Künstler*innen: 900 €
Fahrtkosten/ Hotel: 900 €
Organisation/Moderation: 400 €

Gesamt: 2200 €

3. Finazantrag Ideologiekritik







4. Semesterticket

Das Studierendenparlament spricht sich für die Möglichkeit aus, dass Studierende, 
probeweise für dieses Semester, die Wahl über das Medium haben, mit welchem sie das 
Semesterticket nutzen. Die Fallzahlen die dabei erhoben werden, sollen dem 
Studierendenparlament zur Verfügung gestellt werden.

5. Wahl- O- Mat

Wahl-O-Mat Fragen zur StuPa-Wahl 2015

1. Der Hochschulzugang für Geflüchtete soll gewährleistet werden 

2. Das Deutschlandstipendium soll abgeschafft werden.

3. Alle autonomen Referate sollen in der derzeitigen Form bestehen bleiben.
(Anmerkung: Es existieren zum Zeitpunkt der Wahl autonome Referate für Frauen, Lesben, Schwule, Behinderte und 
chronisch Kranke, finanziell und kulturell benachteiligte Studierende, Fachschaften, Hochschulsport und 
Promotionsstudierende.)

4. Hauptaufgabe des AStA ist es, den Studierenden Serviceangebote bereitzustellen.

5. Die Auszahlung von BAföG soll unabhängig vom Einkommen der Eltern sein.

6.  Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster soll umbenannt werden. 
(Anmerkung: Die WWU ist benannt nach Wilhelm II., deutscher Kaiser von 1888 bis 1918.)

7.  Hochschulen sollen rein staatlich finanziert werden.

8.  Der AStA soll zu allgemeinpolitischen Fragen arbeiten dürfen.
(Anmerkung: Der AStA darf sich derzeit nur zu Fragen mit studentischem Bezug äußern.)

9. Der AStA soll sich kritisch zu Konzept und Auftreten von Studierendenverbindungen äußern.

10.  Das Studierendenwerk soll Kaffee und Schokolade ausschließlich aus fairem Handel anbieten.
(Anmerkung: Die Einführung fairer Produkte würde mit moderater Preiserhöhung einher gehen.)

11. AStA und StuPa sollen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit gegenderte Sprache verwenden.

12. Der Erhalt von BAföG soll mit Ausnahme von Härtefällen an die Einhaltung der 
Regelstudienzeit gebunden bleiben.

13. Der AStA soll geschlechterquotiert besetzt sein.
(Anmerkung: Ausgenommen sind autonome Referate.)

14.  Der Anteil veganer Gerichte in den Mensen soll erhöht werden. 

15. Nachgelagerte Studiengebühren sollen zur Finanzierung der Hochschulen erhoben werden. 
(Anmerkung: Nachgelagerte, sozial gestaffelte Gebühren werden nach dem Abschluss und Berufseinstieg 
ratenweise abbezahlt.)

16.Militärische Forschung an der Universität Münster soll grundsätzlich verboten sein.
(Anmerkung: Die derzeitige Zivilklausel ist nicht verpflichtend.)



17. Der Semesterbeitrag für die Verfasste Studierendenschaft soll gesenkt werden. 
(Anmerkung: Der Beitrag liegt aktuell bei 12,14€.)

18.  Der AStA soll insbesondere Vortragsreihen fördern, die die bestehende Gesellschaftsordnung 
kritisch hinterfragen.

19.  Die Autonomen Referate sollen verpflichtet werden, einen schriftlichen Bericht über ihre 
Tätigkeiten zu veröffentlichen.

20. Bei der Wahl oder Besetzung von Gremien soll es verpflichtende Geschlechterquoten geben.
(Anmerkung: Demnach soll die Gültigkeit der Wahl auch von der Einhaltung dieser Quoten abhängen.)

21. Der AStA soll Rabatt-Aktionen für Studierende im Einzelhandel in Münster verhandeln.

22.  Es soll die Möglichkeit geben, aus der verfassten Studierendenschaft auszutreten.

23. Es soll eine Masterplatzgarantie geben.

24. Sponsoring und Werbung sollen auf dem Gelände der Universität Münster verboten werden.

6. Änderung der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments

Ersetze in §26 III der GO des StuPa Nr. 16 durch:

16. Wechsel des Tagesordnungspunktes nach Abschluss des aktuellen 
Tagesordnungspunktes


